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- Amtliches Verkündungsblatt - 
 

Impressum: 
Herausgeber und verantwortlich für die amtlichen Bekanntmachungen:  
Bürgermeister der Stadt Xanten, Karthaus 2, 46509 Xanten, Tel. 02801/772-232 
Erscheinungsweise: nach Bedarf 
Bezug: Einzelbezug ist kostenlos bei Abholung im Rathaus der Stadt Xanten, Karthaus 2, Zimmer 107 (während 
der üblichen Dienststunden) und bei mehreren Auslagestellen im Stadtgebiet möglich. 
Postversand von Einzelexemplaren auf Anforderung gegen1,55 € in Briefmarken für Versandkosten, 
Jahresabonnement 92 € jährlich (Versandkosten). 
Das Amtsblatt steht im Internet unter der Adresse www.xanten.de zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Auslagestellen:  Xanten: Rathaus, Bürgerservicebüro, Karthaus 2;  Birten: Bäckerei Jürgen Brammen, Zur 
Wassermühle 2; Lüttingen: Bäckerei Dams, Salmstr. 15; Marienbaum: Sparkasse am Niederrhein, 
Kalkarer Str. 72; Obermörmter: ehem. Pfarrheim/Jugendheim, Am Kirchend 136 (Box am Eingang); 
Vynen: Friseursalon haarscharf, Hauptstraße 6; Wardt: Infocenter der Freizeitzentrum Xanten 
GmbH, Am Meerend 2 
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Öffentliche Bekanntmachung 

 
 

über die Stichwahl des Landrats/ der Landrätin des Kreises Wesel 
 

 
1. Am 27.09.2020 findet die Stichwahl des Landrats/der Landrätin des Kreises Wesel statt. Die 

Wahl dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr.  
 
 

2. Die Stadt Xanten ist in 19 Stimmbezirke eingeteilt. Hinsichtlich der Abgrenzung der 
Stimmbezirke und der dafür festgelegten Wahllokale und Wahlräume wird auf die jedem 
Wahlberechtigten zugegangene Wahlbenachrichtigung verwiesen. In den 
Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten Mitte August übersandt wurden, sind der 
Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. Die 
Briefwahlvorstände treten am Tag der Stichwahl zur Zulassungsentscheidung um 14.00 Uhr, 
im Rathaus (Bekanntgabe der Räumlichkeiten am Wahltag) Karthaus 2, 46509 Xanten, 
zusammen. Die Feststellung der Ergebnisse erfolgt durch die Wahlvorstände in den jeweiligen 
Wahllokalen und die Briefwahlvorstände. 

 
 
3. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks wählen, in dessen 

Wählerverzeichnis sie eingetragen ist. Die Wahlbenachrichtigung und ein Personalausweis 
oder Reisepass sind zur Wahl mitzubringen, damit sich die wahlberechtigte Person auf 
Verlangen über seine Person ausweisen kann. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl 
vorgelegt werden. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahlraum bereitgehalten 
werden. Jede wahlberechtigte Person erhält beim Betreten des Wahlraums einen amtlichen 
Stimmzettel ausgehändigt. Der Wähler hat eine Stimme. Der Stimmzettel muss vom Wähler 
in einer Wahlzelle des Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet 
und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. Die 
wahlberechtigte Person gibt ihre Stimme in der Weise ab, dass sie durch ein auf den 
Stimmzettel in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, 
welchem Wahlvorschlag sie gelten soll. 

 
 
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 

Feststellung des Wahlergebnisses im Stimmbezirk und im Rathaus sind öffentlich. Jedermann 
hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
 
5. Wähler, die einen Wahlschein besitzen, können an der Wahl durch Stimmabgabe in einem 

beliebigen Stimmbezirk des Wahlgebietes (Kreis Wesel) oder durch Briefwahl teilnehmen. 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen 
Wahlschein, einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag und 
einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem die Anschrift, an die der Wahlbrief 
zurückzusenden ist, aufgedruckt ist, beschaffen. Der Wahlbrief mit dem Stimmzettel im richtig 
verschlossenen Stimmzettelumschlag und dem unterschriebenen Wahlschein ist so 
rechtzeitig an die auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle zu übersenden, dass er dort 
spätestens am Wahltag bis 16:00 Uhr eingeht. Später eingehende Wahlbriefe werden bei der 
Wahl nicht berücksichtigt. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem Umschlag genannten 
Stelle abgegeben werden. 
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6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Wer 
unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch 
ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
 
Stadt Xanten, 21.09.2020 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
gez. 
Franke 
Allg. Vertreter 

 


